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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1993

Norm

ABGB §1319a A

Rechtssatz

Im Falle einer landesgesetzlichen Übertragung der dem Land als Straßenerhalter obliegenden Streup icht an eine

Gemeinde haftete das Land gemäß § 1319a ABGB für jene Schäden, die der Bürgermeister oder die ihm unterstellten

Beamten vorsätzlich oder grob fahrlässig verschulden.

Entscheidungstexte

2 Ob 3/93
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